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RECHT

I. Einleitung

Am 20.3.2006 hat der Rat der Europäischen Union die 
neue VO über die garantiert traditionellen Spezialitä-
ten bei Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln erlas-
sen2, die die VO (EWG) Nr 2082/923 ersetzt.4 Die Über-
arbeitung der VO 2082/92 erfolgte gemeinsam mit der 
Überarbeitung der VO 2081/925. Ziel war zum einen, 
Regelungen, die sich in der Praxis als schwierig er-
wiesen hatten, neu zu gestalten und zum anderen, die 
WTO-Konformität der VO herzustellen6.
Im Folgenden soll die VO 509/2006 näher dargestellt 
werden.

II. Anwendungsbereich und Schutzge-
genstand (Art 1, 2, 4 und 5)

Gem Art 1 regelt die VO 509/2006, unter welchen Be-
dingungen eine garantiert traditionelle Spezialität 

Die (neue) Verordnung über garantiert traditionelle 
Spezialitäten1

S. PRICHENFRIED

(gtS)7 anerkannt werden darf.8 Erfasst sind – so wie 
bei der VO 510/2006 zum Schutz von geografischen 
Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel9 – die in Anhang I des 
EGV genannten, zum Verzehr bestimmten Agrarer-
zeugnisse sowie die in einem Anhang zur VO genann-
ten Lebensmittel10.

A. Anforderungen an das Erzeugnis
Grundvoraussetzung für die Unterschutzstellung ist, 
dass das Erzeugnis besondere Merkmale aufweist.11 
Als „besondere Merkmale“ gelten Merkmale, durch 
die sich ein Agrarerzeugnis oder Lebensmittel von an-
deren gleichartigen Erzeugnissen der gleichen Kate-
gorie deutlich unterscheidet (Art 2 Abs 1 lit a). Dieses 
besondere Merkmal kann sich auf die besonderen Ei-
genschaften des Erzeugnisses12, auf das Herstellungs-
verfahren oder auf besondere Bedingungen bei der 
Erzeugung des Produktes beziehen (Abs 2 leg cit).

1 Verordnung (EG) Nr 509/2006 des Rates v 20.3.2006 über 
die garantiert traditionellen Spezialitäten bei Agrarerzeug-
nissen und Lebensmitteln, ABl L 93 v 31.03.2006, S 1.

2 Zur Durchführung der Ratsverordnung wurde am 
19.10.2007 die Verordnung (EG) Nr 1216/2007 der Kom-
mission mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr 509/2006, ABl L 257 vom 19.10.2007, S 3, erlas-
sen.

3 Verordnung (EWG) Nr 2082/92 des Rates v 14.7.1992 
über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrar-
erzeugnissen und Lebensmitteln, ABl L 208 v 24.7.1992, 
S 9.

4 Die bereits nach der VO 2082/92 eingetragenen Bezeich-
nungen bleiben weiterhin geschützt und werden von der 
EK in das Schutzregister nach der VO 509/06 übernom-
men (Art 19 Abs 2). Es gelten für sie daher die gleichen 
Bestimmungen wie für Bezeichnungen, die nach der VO 
509/06 eingetragen werden.

5 Verordnung (EWG) Nr 2081/92 des Rates v 14.7.1992 zum 
Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl 
L 208 v 24.7.1992, S 1.

6 Die VO 2082/92 war zwar im Gegensatz zur VO 2081/92 im 
Rahmen der WTO (noch) nicht beanstandet worden, die EK 
wollte jedoch ein WTO-Verfahren gar nicht erst riskieren.

7 Die VO definiert den Begriff als „ein traditionelles Agrar-

erzeugnis oder Lebensmittel, dessen besondere Merkma-
le von der Gemeinschaft durch Eintragung entsprechend 
dieser Verordnung anerkannt worden sind“ (Art 2 Abs 1  
lit c).

8 Die VO 2082/92 sprach von der „Bescheinigung besonde-
rer Merkmale“. Da als Hinweis auf diese Bescheinigung 
aber die Bezeichnung „garantiert traditionelle Spezialität“ 
vorgesehen war und dieser Ausdruck zudem leichter ver-
ständlich ist, wird in der neuen VO nur noch dieser Begriff 
verwendet (vgl Erwägungsgrund 4 und 5).

9 Zur Verordnung (EG) Nr 510/2006 des Rates v 20.3.2006 
zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, 
ABl L 93 v 31.3.2006, S 12, s Prichenfried, Die (neue) Ver-
ordnung zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Le-
bensmittel, ernährung/nutrition (2007) Vol 31, 31.

10 Bier, Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittel-
zubereitungen, Süß- und Backwaren, Teigwaren (auch 
gekocht oder gefüllt), Fertiggerichte, zubereitete Würzso-
ßen, Suppen und Brühen, Getränke auf der Grundlage von 
Pflanzenextrakten, Speiseeis (einschließlich Fruchteis).

11 Dies ist in der VO zwar nicht ausdrücklich festgelegt, er-
gibt sich aber insbes aus Art 2 (insbes Abs 2 UA 3).

12 Etwa die physikalischen, chemischen, mikrobiologischen 
oder organoleptischen Eigenschaften.
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Besondere Merkmale liegen jedoch nicht vor, wenn
- sich das Erzeugnis nur durch die Aufmachung, z. B. 

eine besonders aufwendige, attraktive Verpackung, 
unterscheidet (Abs 2 UA 2);

- sich die spezifischen Merkmale auf eine qualitative 
oder quantitative Zusammensetzung beschränken 
(Abs 2 UA 3);

- sich die besondere Zusammensetzung oder die 
Herstellungsart auf die Erfüllung von Rechtsvor-
schriften oder freiwilligen Normen beschränkt  
(Abs 2 UA 3);13

- sich das besondere Merkmal auf die Herkunft oder 
den geografischen Ursprung gründet (Art 4 Abs 1 
UA 2).14

Als spezielle Voraussetzungen für die Anerkennung 
verlangt Art 4 Abs 1, dass das Erzeugnis entweder 
- aus traditionellen Rohstoffen hergestellt wurde oder
- eine traditionelle Zusammensetzung aufweist oder
- einem traditionellen Herstellungs- bzw. Verarbei-

tungsverfahren entspricht.

Die VO schreibt also vor, dass sich das Erzeugnis von 
anderen durch seine Eigenart unterscheidet und au-
ßerdem einen traditionellen Charakter aufweist. Im 
Eintragungsantrag (s Pkt III) ist somit neben dem be-
sonderen auch ein traditionelles Merkmal nachzuwei-
sen. Als „traditionell“ versteht die VO „die nachge-
wiesene Verwendung auf dem Gemeinschaftsmarkt 
während eines Zeitraums, in dem das Wissen zwi-
schen Generationen weitergegeben wird; dieser Zeit-
raum sollte der einer menschlichen Generation allge-
mein zugeschriebenen Zeitspanne entsprechen, also 
mindestens 25 Jahren“ (Art 2 Abs 1 lit b).15

B. Anforderungen an den Namen
Neben den Anforderungen an das Erzeugnis selbst 
enthält die VO auch Vorgaben für dessen Namen  
(Art 4 Abs 2). So muss dieser entweder

- die besonderen Merkmale des Erzeugnisses zum 
Ausdruck bringen (lit b), wie etwa „Schweinefleisch 
aus Freilandhaltung“, sofern sie nicht nur allgemei-
ne Angaben, die für eine Reihe von Erzeugnissen 
verwendet werden, oder in besonderen Gemein-
schaftsvorschriften geregelte Angaben wiederge-
ben (Art 4 Abs 3 UA 2 lit a) oder sie irreführend 
sind16 (lit b leg cit), oder

- selbst besondere Merkmale aufweisen (lit a), wie  
z. B. „Mozzarella“ (ein Käse) oder „Kriek“ (ein 
Bier)17. Solche Namen müssen aber traditionell sein 
und den nationalen Rechtsvorschriften entspre-
chen oder sich im allgemeinen Sprachgebrauch 
eingebürgert haben.

Die Verwendung geografischer Begriffe im Namen ist 
gestattet (Abs 1 UA 2 leg cit).18 Gleiches gilt für Pflan-
zensorten und Tierrassen, sofern der Name dann nicht 
in Bezug auf die Art des Erzeugnisses irreführend ist 
(Art 5 Abs 2).

III. Eintragungsverfahren (Art 6 ff)

Die Einleitung des Verfahrens erfolgt durch einen (freiwil-
ligen) Eintragungsantrag einer Vereinigung (Art 7 Abs 1).  
Unter einer Vereinigung ist jede Art des Zusammen-
schlusses von Erzeugern oder Verarbeitern des gleichen 
Erzeugnisses zu verstehen, unabhängig von der Rechts-
form oder der Zusammensetzung (Art 2 Abs 1 lit d).19 
Mehrere Vereinigungen aus verschiedenen Mitglied-
staaten oder Drittstaaten können einen gemeinsamen 
Antrag stellen. Der Antrag kann sich nur auf Erzeugnis-
se beziehen, die von den in der Vereinigung vertretenen 
Personen hergestellt werden (Art 7 Abs 2). Der Eintra-
gungsantrag ist bei der zuständigen mitgliedstaatlichen 
Behörde einzureichen20 und muss u. a. eine Spezifikation 
gem Art 6 beinhalten. Die Spezifikation definiert das Er-
zeugnis und hat daher folgende Angaben zu enthalten:

13 Dies gilt natürlich nicht für Normen, die eigens zur Be-
stimmung dieses besonderen Merkmals festgelegt wur-
den.

14 Unterscheidet sich ein Produkt von anderen Produkten 
also durch seine ursprungsbedingten Merkmale, so muss 
sein Name als ggA oder gU nach der VO 510/2006 einge-
tragen werden (vgl Agrar-Europe 22/97, Dokumentation, 
„Regionale Herkunftsbezeichnungen und besondere Pro-
duktmerkmale“).

15 Diese Definition gab es in der VO 2082/92 noch nicht. Beim 
Vollzug dieser VO hat sich aber gezeigt, dass zwischen 
dem besonderen und dem traditionellen Charakter nicht 
unterschieden wurde, so dass es die EK für angebracht 
hielt, auch Kriterien zur Bestimmung des traditionellen 
Charakters einzuführen.

16 Als Beispiel führt die VO an: einen Hinweis auf eine of-
fenkundige Eigenschaft des Erzeugnisses oder einen 
Hinweis, der der Spezifikation nicht entspricht und daher 

geeignet ist, den Verbraucher bzgl. der Eigenschaften des 
Erzeugnisses in die Irre zu führen.

17 Vgl KOM(1999) 374 endg, Bericht der Kommission an den 
Rat über die Durchführung der VO 2082/92 gem Art 21 die-
ser VO, 20.

18 Dabei sind allerdings die Vorschriften über das geistige 
Eigentum und insbes über geografische Angaben und 
Marken zu beachten (Art 5). Für geografische Namen gilt 
die VO 509/2006 daher nur subsidiär (s auch FN 14).

19 Die Antragstellung durch einen einzelnen Hersteller ist an-
ders als in der VO 510/2006 nicht vorgesehen.

20 Dies gilt auch für gemeinsame Anträge, da das nationale 
Verfahren in jedem der betroffenen Mitgliedstaaten durch-
geführt wird. Antragsteller aus Drittstaaten bringen den 
Antrag entweder bei der nationalen zuständigen Behörde 
oder direkt bei der EK ein (Art 7 Abs 7). Voraussetzung für 
die Eintragung einer Drittlandsbezeichnung ist, dass diese 
Bezeichnung in ihrem Ursprungsland geschützt ist.



522 ERNÄHRUNG/NUTRITION, VOL. 31/NR. 12 2007

- den – in einer oder mehreren Sprachen abgefass-
ten – Namen des Erzeugnisses;

- die Beschreibung der Merkmale des Erzeugnisses;
- die Beschreibung der Herstellungsmethode ein-

schließlich der verwendeten Rohstoffe oder Zuta-
ten und der Methode der Zubereitung;

- die wichtigsten Faktoren, die die besonderen Merk-
male des Produktes ausmachen;

- die wichtigsten Faktoren, die den traditionellen 
Charakter ausmachen;

- die Mindestanforderungen und Verfahren für die 
Kontrolle der besonderen Merkmale.

Die Bestandteile der Spezifikation und besonders das 
besondere und traditionelle Merkmal des Erzeugnis-
ses müssen ordnungsgemäß begründet und nach-
gewiesen werden (vgl Art 7 Abs 3 lit d).21 Anzugeben 
ist auch, ob der Name teilweise, absolut oder nur in 
einer einzigen Sprache geschützt werden soll (s dazu 
Pkt IV).
Der Mitgliedstaat prüft den Antrag22 und eröffnet im 
Lauf dieser Prüfung ein nationales Einspruchsverfah-
ren (Art 7 Abs 5).23 Jede natürliche oder juristische 
Person mit einem berechtigten Interesse, die im Ho-
heitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats nieder-
gelassen oder ansässig ist, kann gegen den Antrag 
Einspruch einlegen. Ein Einspruch ist aus den in  
Art 9 Abs 3 UA 1 genannten Gründen zulässig:24 Es 
muss daher dargelegt werden,
- dass die in den Art 2, 4 und 5 genannten Aner-

kennungsvoraussetzungen nicht eingehalten sind  
(lit a) oder

- dass bei einem Antrag gem Art 13 Abs 2 (Eintragung 
mit vorbehaltenem Namen) die Verwendung des 
Namens für ähnliche Erzeugnisse rechtmäßig, aner-
kannt und wirtschaftlich von Bedeutung ist (lit b).

Nach positiver Prüfung25 übermittelt der Mitgliedstaat 
den Antrag zusammen mit einer Erklärung, dass der 
Antrag seiner Auffassung nach den Anforderungen 
der VO entspricht (Art 6 lit d),26 an die Kommission 
(EK), die ihrerseits den Namen und die Spezifikation 
auf ihre Übereinstimmung mit den Eintragungsanfor-
derungen überprüft (Art 8). Durch die ausdrückliche 
Konformitätserklärung kommt allerdings die Mitver-
antwortung der Mitgliedstaaten im Prüfungsverfah-
ren deutlich zum Ausdruck. Die Prüfung durch die EK 
sollte eine Frist von zwölf Monaten nicht überschrei-
ten (Art 8 Abs 1).27 
Nach positivem Abschluss der Prüfung durch die EK 
wird die Spezifikation im ABl C veröffentlicht. Diese 
Veröffentlichung eröffnet eine Frist von sechs Mona-
ten, innerhalb derer jeder Mitgliedstaat und jedes Dritt-
land sowie jede natürliche und juristische Person mit 
einem berechtigten Interesse28 begründeten Einspruch 
erheben kann (Art 9 Abs 1 und 2).29 Für die Zulässigkeit 
des Einspruchs gelten die gleichen Gründe wie im Ein-
spruchsverfahren auf nationaler Ebene (s oben).
Wird ein Einspruch erhoben, so beginnt ein eigener, in 
Art 9 Abs 5 geregelter Verfahrensabschnitt. Ist der Ein-
spruch zulässig, dann fordert die EK die betroffenen 
Parteien30 zunächst auf, innerhalb von sechs Monaten 
zu einer einvernehmlichen Regelung zu gelangen. 
Finden die betroffenen Parteien eine Regelung, trägt 
die EK die beantragte Bezeichnung ohne weiteres ein. 
Kommen sie allerdings nicht zu einer einvernehmli-
chen Regelung, so ist eine Entscheidung im Ständi-
gen Ausschuss für gtS31 zu treffen.
Nach Abschluss des Verfahrens werden die als schutz-
würdig anerkannten Bezeichnungen mit einer VO der 
EK im ABl L veröffentlicht32 und in ein Register ein-
getragen33. Den Inhalt dieses Registers legt die DVO 
fest34.

21 Vgl KOM(1999) 374 endg, 13.
22 Der Mitgliedstaat ist dabei an keine Frist gebunden.
23 Bisher war kein förmliches Verfahren auf nationaler Ebene 

vorgeschrieben. Durch das neue Verfahren soll die Verant-
wortung der Mitgliedstaaten bei der Prüfung der Anträge 
betont werden.

24 Da nach Ansicht der EK viele unberechtigte Einsprüche 
eingelegt wurden, gibt es in der VO 509/2006 nun so wie 
in der VO 510/2006 und schon bisher in deren Vorgänger-
regelung Einspruchsgründe.

25 Eine förmliche Entscheidung ist anders als in der VO 
510/2006 nicht erforderlich.

26 Auch die Konformitätserklärung wurde – im Gleichklang 
mit der VO 510/2006 – neu eingeführt.

27 Eine fixe Frist wurde anders als in der VO 2082/92 (sechs 
Monate) nicht festgelegt, da die Verfahrenspraxis gezeigt 
hat, dass diese Frist nicht immer eingehalten werden 
kann.

28 Das können aber nur Personen sein, die in einem anderen 
als dem antragstellenden Mitgliedstaat ansässig oder nie-

dergelassen sind.
29 Bei Personen aus den Mitgliedstaaten hat die Einreichung 

des Einspruchs bei der Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
die betreffende Person niedergelassen oder ansässig ist, zu 
erfolgen (Art 9 Abs 2 UA 2). Drittstaatsangehörige können 
ihren Einspruch bei der Behörde des Drittlands oder direkt 
bei der EK einbringen (UA 3 leg cit).

30 Das können nach der Neuregelung auch einzelne Hersteller 
sein.

31 Dabei handelt es sich um einen Regelungsausschuss 
nach Art 5 des Komitologie-Beschlusses 1999/468/EG, 
ABl L 184 v 17.7.1999, S 23, in dem unter dem Vorsitz 
der EK sämtliche Mitgliedstaaten vertreten sind. Die Ent-
scheidungen fallen mit qualifizierter Mehrheit der Mit-
gliedstaaten.

32 Diese Veröffentlichung stellt die „Eintragung des Namens“ 
gem Art 9 Abs 4 dar.

33 Diese Eintragung dient lediglich der Dokumentation; die Auf-
nahme in das Register hat keine rechtliche Wirkung (vgl Art 3).

34 Art 10.
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IV. Schutzumfang (Art 12, 13 und 17)

Durch die Anerkennung bzw. Eintragung sollen die 
Namen der Produkte geschützt werden, die nach Spe-
zifikationen – also gemeinschaftlichen Herstellungs-
standards – produziert werden.35 Die VO 509/2006 
dient nicht dem Schutz geistigen Eigentums, sie hat 
vielmehr die Eintragung von Gattungsbezeichnungen 
zum Ziel, die nicht bestimmten Herstellervereinigun-
gen vorbehalten sind. Die eingetragene Bezeichnung 
und der Hinweis auf eine gtS in der Etikettierung, der 
Werbung etc. können vielmehr von jedem Hersteller 
in der Gemeinschaft oder einem Drittstaat verwendet 
werden, wenn dieser die Spezifikation einhält (Art 12 
Abs 1). Dies gilt auch für Namen, die geografische Be-
griffe enthalten. Als neue Verpflichtung sieht die VO 
vor, dass der eingetragene Name entweder mit dem 
Gemeinschaftszeichen oder mit der Angabe „garantiert 
traditionelle Spezialität“ auf dem Etikett anzugeben ist, 
wenn in der Etikettierung eines im Gemeinschaftsge-
biet erzeugten Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels 
auf eine gtS verwiesen wird (Abs 2 leg cit).

Anders als im Falle der VO 510/200636 sieht die VO 
509/2006 zwei Schutzniveaus vor (Art 13), wobei den 
Erzeugern bei der Antragstellung die Wahl des Schutz-
niveaus freigestellt ist. Die Eintragung nach der VO 
509/2006 umfasst nämlich nur ausnahmsweise das 
ausschließliche Recht der Namensführung. Es soll da-
durch vermieden werden, dass Erzeugnisse, die den 
Namen bereits rechtmäßig, d. h. entsprechend den 
gemeinschaftlichen oder innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften, führen, jedoch nicht die Spezifikationsbe-
dingungen erfüllen, ihren Namen ändern müssen.

Beim teilweisen Schutz „ohne vorbehaltenen Namen“ 
nach Art 13 Abs 1 ist mit der Eintragung der Bezeich-
nung und ihrer Veröffentlichung im ABl die Verwen-
dung des Namens in Verbindung mit der Angabe „ga-
rantiert traditionelle Spezialität“ bzw. der Abkürzung 
„gtS“ oder des Gemeinschaftszeichens dem Erzeug-
nis vorbehalten, das die Bedingungen der veröffent-
lichten Spezifikation erfüllt. Der Name alleine (also 
ohne Verbindung mit dem Hinweis „gtS“ usw.) darf 
für jedes Erzeugnis unabhängig von der Art der Her-
stellung verwendet werden, so dass man daher auf 
dem Markt Produkte gleichen Namens finden kann, 

die auf unterschiedliche Art hergestellt wurden (z. B. 
Mozzarella, Jamón serrano – Serrano-Schinken).
Beim absoluten Schutz „mit vorbehaltenem Namen“ 
nach Art 13 Abs 2 ist der Name als solcher dem der 
Spezifikation entsprechenden Erzeugnis vorbehal-
ten. Diese Bestimmung sieht also den Schutz allein 
des Namens vor. Der eingetragene Name kann nur 
dann verwendet werden, wenn das entsprechende 
Produkt die Anforderungen der Spezifikation erfüllt. 
Es dürfen somit nicht mehrere Produkte gleichen Na-
mens vermarktet werden, die nach unterschiedlichen 
Verfahren hergestellt wurden, denn der eingetragene 
Name steht für ein einziges, nämlich das eingetra-
gene, Herstellungsverfahren (z. B. Boerenkaas). Ein 
solcher Schutz ist aber nur möglich, wenn sich beim 
Einspruchsverfahren nicht ergibt, dass der Name für 
ähnliche Erzeugnisse verwendet wird und diese Ver-
wendung „rechtmäßig, anerkannt und wirtschaftlich 
von Bedeutung ist“ (Art 13 Abs 2).

Weiters ist es möglich, einen Namen nur in einer ein-
zigen Sprache einzutragen (Art 13 Abs 3). In der Spe-
zifikation ist diesbezüglich vorzusehen, dass auf dem 
Etikett bei der Vermarktung des Erzeugnisses zusätzlich 
zum Namen in der Originalsprache eine Angabe in den 
anderen Amtssprachen angebracht wird, aus der her-
vorgeht, dass das Erzeugnis gemäß der Tradition der 
Region oder des Mitgliedstaats37 gewonnen wurde.38

Die eingetragenen Namen sind gem Art 17 Abs 2 ge-
gen alle Praktiken geschützt, die zur Irreführung der 
Verbraucher führen können. Dies umfasst insbes alle 
Praktiken, durch die der Eindruck erweckt wird, dass 
das Erzeugnis eine von der Gemeinschaft anerkannte 
gtS ist. Die absolut geschützten Namen sind ausdrück-
lich vor Nachahmung zu schützen (Abs 1). Zu diesem 
Zweck sind die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, alle 
zweckdienlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
auf einzelstaatlicher Ebene verwendeten Verkehrsbe-
zeichnungen nicht mit den Namen, die gem Art 13 Abs 2  
eingetragen und vorbehalten sind, verwechselt wer-
den können (Abs 3). Darüber hinaus sind die Angaben 
„garantiert traditionelle Spezialität“ bzw. „gtS“ und das 
Gemeinschaftszeichen vor einer missbräuchlichen oder 
irreführenden Verwendung zu schützen (Abs 1). Die Mit-
gliedstaaten haben alle rechtlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um diesen Schutz zu gewährleisten.39

35 Vgl KOM(1999) 374 endg, 3.
36 S FN 9.
37 Oder des Drittlands.
38 Mit dieser Bestimmung soll das Problem gelöst werden, dass 

Bezeichnungen, die die besonderen Merkmale eines Erzeugnis-
ses zum Ausdruck bringen, in den einzelnen Mitgliedstaaten un-
terschiedliche Bedeutungen haben können. Beispiel dafür sind 

die Bezeichnungen „Traditional Farmfresh Turkey“ und „Leche 
certificada de Granja“ (Erzeugermilch mit Bescheinigung), die 
daher unmittelbar neben der Bezeichnung den Hinweis „nach 
britischer“ bzw. „spanischer Tradition“ aufweisen müssen.

39 In Österreich erfolgt dies durch § 4 Abs 1 LMSVG iVm Teil 1 Z 
4 der Anlage zum LMSVG und der dazugehörenden Strafbe-
stimmung in § 90 Abs 3 Z 1 LMSVG.
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V. Kontrolle (Art 14, 15 und 16)

Art 14 VO 509/2006 verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
die zuständigen Behörden zu benennen, die für die 
Kontrollen in Bezug auf die in dieser Verordnung fest-
gelegten Verpflichtungen in Übereinstimmung mit 
der VO 882/200440 zuständig sind.41 Diese Zuständig-
keit bezieht sich allerdings lediglich auf die Anforde-
rungen, die sich aus der VO 509/2006 ergeben, kon-
kret auf die in der jeweiligen Spezifikation enthalte-
nen Produktions- und Vermarktungsbesonderheiten. 
Lebensmittelsicherheits- und Hygienekontrollen sind 
davon nicht erfasst.42

Art 15 VO 509/2006 enthält die spezifischen Vorgaben 
für die vor dem Markteintritt des jeweiligen Produktes 
stattfindenden Kontrollen der Einhaltung der Spezifi-
kation bei den Herstellern. Den Mitgliedstaaten (bzw. 
den Drittländern) steht es dabei frei, die Kontrolle Be-
hörden oder privaten Kontrollstellen zu übertragen. 
Private Kontrollstellen werden als Produktzertifizie-
rungsstellen tätig und müssen nach EN 45011 oder 
ISO-Leitfaden 65 akkreditiert sein. Die Kosten der 
Kontrolle der Einhaltung der Spezifikation sind von 
den Herstellern zu tragen. In Österreich ist in § 45 
LMSVG43 die verpflichtende Kontrolle44 durch private 
akkreditierte Kontrollstellen vorgesehen. Um im Rah-
men der VO 509/2006 tätig werden zu können, müs-

sen diese Kontrollstellen vom Landeshauptmann (LH) 
zugelassen werden. Die Tätigkeiten der Kontrollstel-
len werden in der Folge regelmäßig vom LH überprüft 
(Abs 5 leg cit). Der Kontrollstelle stehen grundsätzlich 
die gleichen Befugnisse und Pflichten wie den Orga-
nen der Lebensmittelaufsicht zu.45

Das LMSVG verpflichtet die antragstellende Vereini-
gung dazu, dem Bundesministerium für Gesundheit, 
Familie und Jugend (BMGFJ) vor der Vermarktung 
des Erzeugnisses eine entsprechende Kontrollstelle 
namhaft zu machen, die die Einhaltung der Produkt-
spezifikation kontrolliert (Abs 2 leg cit).46 Auch Ände-
rungen der Kontrollstelle sind dem BMGFJ unverzüg-
lich mitzuteilen.47 Jeder Unternehmer, der Erzeugnis-
se in Verbindung mit geschützten Angaben herstellt, 
ist verpflichtet, seine Tätigkeit dieser Kontrolle zu un-
terstellen. Dies ist darüber hinaus dem LH zu melden 
(Abs 3 leg cit).48

Da sich anders als bei der VO 510/2006 zum Schutz 
von geografischen Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen die Hersteller einer gtS nicht nur in einem ge-
nau abgegrenzten Gebiet, sondern überall in der Ge-
meinschaft befinden (können), sieht die VO 509/2006 
in Art 16 zudem vor, dass jeder Erzeuger, der plant, 
erstmals eine gtS herzustellen, dies zuvor den für 
die Kontrollen zuständigen Behörden49 des Mitglied-
staats, in dem er niedergelassen ist, zu melden hat.50

40 VO (EG) Nr 882/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates v 29.4.2004 über amtliche Kontrollen zur Über-
prüfung der Einhaltung des Lebens- und Futtermittel-
rechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und 
Tierschutz, ABl L 165 v 30.4.2004, S 1.

41 Mit der VO 882/2004 wurde auf Gemeinschaftsebene ein 
einheitlicher Rahmen für die Organisation der behördli-
chen Kontrollen zur Einhaltung des Futter- und Lebensmit-
telrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit 
und Tierschutz geschaffen, der sich auf amtliche Kontrol-
len auf jeder Stufe der Produktion, der Verarbeitung und 
des Vertriebs von Futter- oder Lebensmitteln, Tieren und 
tierischen Erzeugnissen erstreckt. Die VO 882/2004 ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, „regelmäßig, auf Risikoba-
sis und mit angemessener Häufigkeit“ amtliche Kontrol-
len anhand von dokumentierten Verfahren durchzuführen 
und Berichte über diese Kontrollen zu verfassen. Zudem 
sind mehrjährige nationale Kontrollpläne zu erstellen, die 
allgemeine Informationen über Aufbau und Organisation 
der Kontrollsysteme enthalten.

42 Die EK hielt es für sinnvoll, auch den Kontrollen, die sich 
aus den Systemen der VO 509/2006 und 510/2006 erge-
ben, eine der allgemeinen Lebensmittelkontrolle ent-
sprechende Struktur zu geben. Da die VO 882/2004 aber 
nicht alle Erzeugnisse, die in den Anwendungsbereich der 
VO 509/2006 und 510/2006 fallen, abdeckt und man zwei 
gleichartige Regelungen vermeiden wollte, wurde das 
System der VO 882/2004 ausdrücklich in den VO 509/2006 
und 510/2006 verankert.

43 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
– LMSVG, BGBl I Nr 2006/13, § 45 idF BGBl I Nr 2006/136.

44 Ab 21.1.2008.
45 Ausgenommen ist die Befugnis zur Erlassung von Organ-

strafverfügungen gem § 35 Abs 7 LMSVG (§ 45 Abs 8).
46 Name und Anschrift der Kontrollstelle müssen im Eintra-

gungsantrag angegeben werden; die Mindestanforderun-
gen und Verfahren für die Kontrolle der besonderen Merk-
male sind Bestandteil der Spezifikation.

47 Anders als in der VO 510/2006 ist der Name der Kontrollstel-
le nicht in der Spezifikation anzugeben (das Produkt kann 
ja überall in der Gemeinschaft hergestellt werden und die 
Vorschreibung einer einzigen Kontrollstelle wäre daher nicht 
zielführend), so dass eine Änderung der Kontrollstelle mE 
nicht zu einer Spezifikationsänderung führt. Sollen hingegen 
die Mindestanforderungen und Verfahren für die Kontrolle 
geändert werden, ist eine Spezifikationsänderung erforder-
lich (vgl Art 4 Abs 1 lit f).

48 Es empfiehlt sich eine Sammelmeldung durch die Vereini-
gung.

49 Das sind die Kontrollbehörden gem Art 14.
50 Dies gilt auch für Erzeuger, die der antragstellenden Vereini-

gung nicht angehören.
51 Vereinigungen aus Drittländern können die Änderung auch 

direkt bei der EK beantragen.
52 Werden lediglich geringfügige Änderungen vorgeschlagen, 

dann entscheidet die EK über die Genehmigung der Ände-
rung ohne Veröffentlichung im ABl C und ohne Durchfüh-
rung eines Einspruchsverfahrens.

53 Die VO 2082/92 wurde anders als die VO 2081/92 nicht be-
sonders häufig in Anspruch genommen. Österreichische 
Anträge gibt es bisher nicht.

54 Nach der VO 2082/92.
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VI. Änderung der Produktspezifikati-
on und Löschung eingetragener Be-
zeichnungen (Art 11 und 10)

Die VO sieht in Art 11 die Möglichkeit zur Änderung der 
Spezifikation einer eingetragenen Bezeichnung vor. Vo-
raussetzung für eine Änderung ist das Ersuchen einer 
Vereinigung bei ihren nationalen Behörden51, wobei ein 
berechtigtes wirtschaftliches Interesse nachgewiesen 
und die beantragte Änderung gerechtfertigt werden 
muss (Abs 1 UA 2). Für die Spezifikationsänderung gel-
ten grundsätzlich die Regelungen des Antragsverfah-
rens.52 Neben den dort zulässigen Einspruchsgründen 
kann bei der Spezifikationsänderung ein wirtschaftli-
ches Interesse an der Beibehaltung der alten Spezifi-
kation geltend gemacht werden (Abs 2 2. Satz). Außer-
dem haben die Mitgliedstaaten alle Erzeuger, welche 
die Spezifikation anwenden, von der Veröffentlichung 
der Änderung im ABl C zu unterrichten (1. Satz leg cit). 
Für den Fall, dass Anforderungen der Spezifikation ei-
nes Erzeugnisses, das einen geschützten Namen führt, 
nicht mehr erfüllt sind, kann die EK gem Art 10 die 
Eintragung im Regelungsausschussverfahren löschen. 
Die Löschung wird im ABl veröffentlicht.

VII. Bespiele für geschützte Bezeich-
nungen53

Beispiele für eingetragene Bezeichnungen54 sind etwa 
Mozzarella (Käse), Jamón serrano (Schinken), Kriek 
(Bier), Boerenkaas (Rohmilchkäse), Traditional Farm-

fresh Turkey (Pute), Leche certificada de Granja (Er-
zeugermilch mit Bescheinigung).

VIII. Zusammenfassung und Bewertung

Die Eintragung einer gtS war bisher nur von geringer 
Bedeutung, weil die Regelungen dafür – die VO 2082/92 
– sehr kompliziert waren, die Eintragung hingegen 
nur einen schwachen Schutz bot, da der absolute Na-
mensschutz aufgrund bestehender Wirtschaftsströme 
kaum möglich war. Obwohl diese Probleme schon 
lange bekannt waren und auf EK-Ebene auch bereits 
mehrmals diskutiert wurden, kam es nie zu einer Än-
derung der VO 2082/92. Erst im Zuge der durch ein 
WTO-Verfahren notwendig gewordenen Änderungen 
der Regelungen zum Schutz von Ursprungsbezeich-
nungen und geografischen Angaben wurde auch die 
VO 2082/92 überarbeitet und so weit wie möglich an 
die VO 510/2006 angepasst. Zudem wurden einige Be-
stimmungen etwas klarer gefasst. Diese Änderungen 
haben aber am Grundproblem der VO (kompliziertes 
Verfahren bei schwachem Schutz) kaum etwas geän-
dert. Es ist daher zu befürchten, dass das System der 
gtS weiterhin ein Schattendasein führen wird.
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Im Mai 2006 wurde von der Europäischen Kommissi-
on ein Diskussionspapier über technische Fragen der 
Nährwertkennzeichnung veröffentlicht. Darin stellte 
sie Themen wie die Referenzwerte für Vitamine und 
Mineralstoffe, eine Definition des Begriffes Ballast-
stoff, den Umrechnungsfaktor für Brennwertangaben 
und Toleranzen für Nährstoffangaben zur Diskussion. 
Ein Bericht der Europäischen Kommission fasst die 
Antworten (insgesamt 48, davon u. a. 14 von EU-Mit-
gliedstaaten und 28 von Industrie- und Konsumenten-
organisationen) zusammen. 

Nährwertkennzeichnung –
Diskussionspapier der Europäischen Kommission
N. GROB

Überarbeitung der Referenzwerte für Vitami-
ne und Mineralstoffe
Im Rahmen ihrer Konsultation stellte die Europäische 
Kommission die Anpassung der im Anhang der Nähr-
wertkennzeichnungsrichtlinie 90/496/EWG genannten 
Werte an die vom Scientific Committee for Food (SCF) 
im Jahr 2003 empfohlenen zur Diskussion (z. B. Erhö-
hung bei Vitamin B12, C, E, Kalium und Magnesium; 
Senkung bei Biotin, Vitamin B1, B2, B6 und Zink). Es 
besteht allgemeiner Konsens, dass die derzeit im An-
hang zur Nährwertkennzeichnungsrichtlinie 90/496/


